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Beratungsfolge Termin TOP 

Kreistag 24.06.2020  

 
 
Betr.: 
Übertragung von Zuständigkeiten des Kreistages auf den Kreisausschuss gemäß § 
26 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Unstrut-Hainich-Kreises als 
Einzelfallentscheidung (Vergabe Winterdienst) 
 
Der Kreistag möge beschließen: 
 
Die Entscheidung über die Vergabe der Rahmenvereinbarung Winterdienst-
leistungen auf Kreisstraßen des Unstrut-Hainich-Kreises für Winterdienstperioden 
2020/21 bis 2024/25 wird gemäß § 26 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Kreistages 
auf den Kreisausschuss übertragen.  
 
 
 
Begründung:  
 
Die Ausschreibung nach VOL/A ist der Höhe nach eine europaweite Ausschreibung. 
Diese erfordert längere Fristen als eine öffentliche Ausschreibung innerhalb des 
Bundesgebietes. Die Ausschreibung wird am 22.06.2020 im EU-Amtsblatt 
veröffentlicht. 
 
Der Zeitraum zwischen Auftragserteilung und Leistungsbeginn muss angemessen 
sein, um dem Auftragnehmer die Möglichkeit zu geben, seine Vorbereitungsarbeiten 
durchführen zu können. Beginn des Vertrages muss der 01.10.2020 sein, weil bis zur 
endgültigen Herstellung der vollen Einsatzfähigkeit des Auftragnehmers zum 01.11. 
diesen Jahres Materialbeschaffungen (Salz, Lauge etc.), Schaffung von Lagerungs-
möglichkeiten, Fahrzeugum- und -aufbauten (Spezialfahrzeuge) und Schneezaun-
aufstellung erfolgen müssen. 
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Der nächste Kreistag ist für den 15.07.2020 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt 
befindet sich das Verfahren noch in der Angebotsphase (Angebotsfrist bis 
22.07.2020).  
 
Im August wird es aufgrund der Sommerferien keinen Kreistag geben. Der danach 
vorgesehene Kreistag ist für den 24.09.2020 geplant. Dieser Termin ist für die 
Vergabeentscheidung jedoch zu spät (Leistungsbeginn 01.10.2020), da mit 
Einhaltung von Bieterinformationsfristen eine Auftragserteilung erst nach dem 
01.10.2020 möglich wäre. 
 
Um die Zuschlagsentscheidung rechtzeitig treffen zu können, ist eine Übertragung 
der Zuständigkeit für die Vergabe auf den Kreisausschuss zwingend erforderlich. 
Dieser ist für den 17.08.2020 geplant.  
 
 
 
Z a n k e r  
Landrat 
 
Anlagen: 
     
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:   Nein:    Enthaltungen: 
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